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RS OGH 1958/7/9 2Ob47/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1958

Norm

ABGB §1327 c1

Rechtssatz

Die Witwe kann nicht gemäß § 1327 ABGB beanspruchen, was der Verunglückte zwar nicht zum Unterhalt seiner Frau

geleistet, jedoch auf Grund einer besonderen Vereinbarung Dritten zugewendet hat, so zwar, daß eine Frau dadurch

einen mittelbaren wirtschaftlichen Vorteil erlangt hat.
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